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L. Ges-1etze und Verordnungen 
le Örd:nung des Hilfswerks der Jßvangr:1isCheH· Kirche 

in Hamburg. 

In Anlehnung a11: das von der 1. ~Jynode der EKD 
in Beth~l am 13. J anua'r .1949, gemäß § 15, Abs. 3 der 
Grundordnung. der ·EKD verabschiedete „Kirchen° 
gesetz zur vorläufigen Ordnung des Hilfswerks der 
Evangelischen Kirche · in Deutschland" hat ·der 
Landeskirchenrat der Evang.-luth. Kirche im Hambur
gischen Staate folgend~ Ordnun:g besChlossen: · 

„. 
Das Hilfswerk der Evang<!lischen Kirche in Ham

burg ·ist eine- Einrichtung de:r farang.-luth. Kirche. im 
Hamburgischen Staate zur Erfüllung, ihr"es diakoni
schen Auftrages; es dient .dem kirchlichen Wieder~ 
aufbau sowie der Linde_run·g und Behebung der Not-
stände in :Kirche und Volk. r, . 

§i 2 
(1) Rechtsträger des B:ilfswerks der Evangelischen 

Kirche in Hamburg ist ·die Evang.-luth. Kirche im 
Hamburgischen Staate. . 

(2) Das Hilfswerk .„erfüllt seine A11fgaben im 
Rahmen des Hilfswerks der Evangelischen Kirclien 
in ·Deuts~hland auf der Grundlage des fi.ir seinen 
Dienst erlassenen Kb:chengesetzes vom 13.· Januar 
1942. Es arbeitet unt1!r Aufsicht ,des Lande55kirchen~ 
rates.-

(3). Das Landeskirchliche Amt für Gemeinde
dienst in Bamburg grenzt .die Aufgaben de~· Hilfs~ 
we:i;ks von. denen -de.r übrigen landeskirchlich geleiteR 
ten Aemter und. W e1rke ab. 

§. 3 

(1) Der Dienst: ·des Hilfswerks µmfaßt gemäß 
einer Vereinbarung: mit der Leitung der Evang.-luth. 
Kirche in Schleswi'g-Holstein und der EvangAuth. 
Kirche in Hannove.r alle im. Gebiet de;r Hansestadt 

Hamburg befindlichen Evan.g.-luth. Gemeinden, sowie 
nach Vereinbarungen mit der Leitung der evang.
:reformierten Kfrche in,N ordwestdeutschland und dem 
Bund reformierter Kirchen Deutschlands auch· die· 
evang.-ref<:?rmierten Gemeinden. . . 

(2) Die zui' Durchführung der diakonischen 
· Tätigkeit des Hilfswerks nötigen Mittel sollen durch 

Sammlungen, Opfer und Spenden der Ge~·einde„ 
. glieder aufgebracht we+d€ri. 

.§ 4 
(1) Das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in · 

Hamburg hat dafür zu sorgen, daß die Hilfsw~rk
Arbe!t in den Gemeinden zur Behebung und Linde
rung von Notständen und in der Durchführung .. von 
Maßnahmen für den kirchlichen Wiederaufbau nach 

· einheitlichem Plan geschi.eht und daß die Kräfte und 
Mittel voll ausgenutzt und in gerechter Weise .ausge

. glichen werdtm. 
(2). Es ist insb~son.dere daflir zuständig,. 

a) sein Anliege11 gegenüher allen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften im Berekh der Hansestadt Harn.; 
burg zu vertreten, 

b) die Vertei~ung ·auslän<#scher Spenden vo-rzu
nehmen, · 

!) Aufg~ben zu he~rbeiten, d_ie über das Gebiet eines 
gemeindlichen Hilfswe_rks hinausgehen., 

· d) die freiwillige Liebesarbeit in dem. Gemeinden an-· 
zuregen und zu fö:r:dern. 

§ 5 
I~ Erfüllung seiner Aufgaben kann das Hilfswerk 

(i) den Arbeitskreisen der Gemeinden· (§ 6, (5)) 
· für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 'Richtlinien 

geben; 
· (4) die ordnungsgemäße. Verteilung ausländischer 

Spenden und die ·Erfüllung der Spenderwünsche 
du,rch \Veisungen sicherstellen; 
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(3) in die Tätigkeit und die gesamte Geschäftsföhrun,g b) En~scheidungen über a~le die Organisation und 
der Arbeitskreise Einsicht nehmen; ·von ihnt~n Be\ die Arbeit des Hilfswerks betreffen.den Angelegen-
richte einholen und ihre Mitarbeiter. zu fü~spre-\ heiten von .grundsätzlicher Bedeutung ode·r großer 
chungen versammeln. · \ Tragwejte, ·, . 

c) Beschlußfassung 'über Art und Umfang der erfor-

O:rgane des I-Iilfswer~s 6der Evangelischen Kirrhe \ · derlichen Hilfsmaßnahmen, : . 
·'" .d). Herausgabe von .Richtlinien für die Verteilung von·\n· Hamburg sind s d 

( ) d 
pen. en, . · 

1 De:r Vorstan · 1e) Vorschläge an den Landeskirchenrat zur Aende-
(2) Der geschäftsführende. Ausschll;ß. \ rung dieser Ordnung,. 
(3) Der Bevollmächtigte. fj\ Vorschlag zur Berufung des Geschäftsführers. 
(4) Der Geschäftsführer. \ 
(5) · Di~ Arbei.tskre'ise der Gemein.den. .\ (4) Der Vorst~nd tritt innerhalb der .ersten drei 

. M:?nate. eines jeden Geschä~tsj,ahr~s zu einer Haupt-
. § 7 vet\sammlung zusammen. Diese hat zum Gegenstand: 

0) . Oberstes Organ des Hilfswerks der Evange- 'ia) ~erichterstattung des Geschäftsführers über die 
lischen Kirche in Hamburg ist der Vor.stand. Ihm ge- Tfüigkeit irn verflossenen Geschäftsjahr und die 
hören an · · V~er.hältnisse ·des Hilfswerks nebst Berkht des ge-
a) der Bevollmächtigte als Vorsitzender, scrläftsführenden Ausschusses über . die vorge-

, b) je ein in .der praktischen Hilfswerksarbeit aktiv noil1mene Prüfung des Geschäftsberichts und der 
i:ätige.r und bewährter, möglichst aus Laienkreisen J ah\esabrechnung. · · 
stammender,. Vertreter, der b) .Die\ Entlastung ·des Geschäftsführers und des ge-· 

· 1) sieben in der VO des Landesbischofs vom sd1äihsführenden Ausschusses.· 
4. März 1947 (GVM Nr. 2/47, S. 14 H.) genann- c) Die etwa erford~rliche Wahl von MitgliederQ des 
ten Hamburger Kirchenkreise, geschäftsführenden Ausschusses. 

2) Propsteien Altona, Stormarn und Pinneberg, .(5) Dei.\ Vorstand faßt seine Beschlüsse- niit ein-
3) Superintendentur Harburg; facher Stimh1ei1mehrheit. Bei Stimmenglekhheit ent-

c) ein freikirchlicher Vertreter für die in diakonischer· scheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Gemeinschaft mit dem Hilfswerk der Eva'ngeli- · \ 
sehen Kirche in Hamburg stehenden freikitChlichen \ § 

9 Gemeinden in Hamburg (§' 15 (3)). · 
d) drei Vertreter für die freie kirchliche Liebesar.beit, (1) Dem ges2l1äftsführenden Ausschuß gehören an: 

d · f" d E i· h ..,...., k a)-.Der Bevollm~1chtigte als Vor. sitzender, ·. avon emen ur· as. "'vange 1sc e .t'rauenw~r , ~ 

e) drei 'X'irtschafts- und Finanzsachverständige, die. b) der .stellvertretende Bevollmächtigte, 
im kirchlichen Leben. durch besondere Erfahrungen c) fünf vom„ Vorstand. aus seiner Mitte gewählte Ver-
in der christlichen Liebestätigkeit hervorgetreten treter: . · \ · . . 
sind sowie drei Stellvertreter für sie, 1 für, die hambutgischen Kirchenkreise, 

f) der juristische Oberkirchenrat der hamburgisch~n 1 für die drei schleswig-holsteinischen Propsteien 
Landeskirche. und die Superintendentur Harburg, . 
(2) Der Geschäftsführer des Hilfswerks. und der 2 für ·die freie· kirdbliche Liebesarbeit, 

T • L d A t f·· v M. · h 1. Wirtschafts- odei•\ .. Finanzsachverständiger (§ 7 .Lener es m es. ur .11.nne.re iss10n, ne1 men 
mit beratender Stimme an .den Sitzungen . des Vor~ (1) e), · · · · 
standes teil. _ d) der juristische Oberl~irch.~nrat der hamburgischen 

(3) . Die leitenden ' Referenten des Hauptbü~os Landeskirche. · \ · · · 
k d h (2) Der GeschäftsfüH·rer des Hilfswerks ·lind der 

önnen zu den Sitzungen des Vorstan· es inzuge- Leiter des Amtes für Innl~re Mission nehmen· mit bec 
zogen werden. Sie nehmen ebenfalls mit beratender , 

1 
• • ratender S.timm,e ari ·den Sitzungen .... des geschäfts-Stimme· dar.an teil. · · "·· .· ·t 

(4) Die Vorstandsmitglieder werden vom iandes- ·:·führenden Ausschusses tei ·~ · · 
kirchenrat auf die Dauer von vier Jahren berufen, und .. (3) Die leitenden Re~\erei:ten. des. !1auptbüros 
zwar die mJ,ter Ziffer (1) b) 1.) Genannten nach An- konnen nach-' Bedarf zu dej\1 Sitzungen, hmzugezogen 

werden und mit beratender 'Stimme daran teilnehmen. 
hörung der von ihnen vertretenen Kirchenkreise, die ( 4) Die )vlitglieder gemäl8 Ziffer (1) c) werden ge-
unter Ziffer {l) e) Genannten auf Vorschlag des Be- wählt für die Zeit bis zur fü\endigung der Hauptver:
vollmächti.gten. · · · samrp.lung .des Vorstandes, dii~. q.ber die Entlastung des 

Die Vertreter der Propsteien Altona, Storma:rn, 
Pinneberg und der Superintendentur Harburg wer- Geschäftsführers für ·das zw"eite Geschäftsjahr. nach 

der Wahl beschließt. Dabei J.r,ird das Jahr der Wahl den von ihren Kirchenleitungen entsandt. 
nicht mitgerechnet. \ · · . 

§ 8 . (5) Der geschäftsführende \/\uss~huß tritt minde~ 
(1) Der Vorstand wird von dern Vorsitzenden stens sechsmal im Geschäftsjah:r zusammen .. ~r wird 

oder in seiner Behinderung von seinem Stellvertreter außerdem durch den V nrsitzenlden einberufen, wenn 
(Ziffer (2) einberufo1 1 .so oft diese es für erfm::.derlich: . der, Geschäftsführer des Hilfsw~rks es beantragt. 
halten oder der geschäftsführende Auss~huß oder der (6). Der geschäftsführende. j~us.schuß. kann seine 

· Geschäftsführer des ·Hilfswerks es beantragen. Befugnisse und Aufgaben .auf l~esondere, aus. seiner 
(2) · Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Mitte gebildete und unter Hin:;wziehung von sach-

stellvertretenden Bevollmächtigten. · kundigen Persönlichkeiten ergä:nzte Fachausschüsse 
(3) Der Vorstand ist zustäp:dig für: übertragen. Als solche werden zt\mächst gebildet:· 

a) Vereinbarungen über die idiakonische Gemein„ .. a) der Finanz- und· Unterstützun'gsausschuß, 
~chaft mit Hilf~werken anderer Kirchen (§ 15), b) der. Stipendienausschuß. \. I· 



Den Vorsitz- in den einzelnen Ausschüssen führt 
ein vom geschäftsführenden Ausschuß ·bestimmtes 
Vorstandsmitglied. 

(7) Der geschäftsführende. Ausschuß hat die Ge
schäftsführung zu überwachen. Er· kann vom Ge- . 
schäfts~ührer jederzeit einen Bericht über. die An
gelegenheiten des Hdfswerks verlangen. Auch ein ein
zelnes b1itglied kann einen Bericht, .jedoch n,ur an den 
geschäftsführenden Ausschuß als solchen verlangen. 
Der geschäftsführende Ausschuß kann die Bücher und 
sonstige schriftliche U nte:rfagen des Hilfwerks -ein
sehen und den Vermögensstand überprüfen., Er kann · 
hiermit auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte 

. Aufga.ben besondere Sachverständige .beauftragen. 
Der geschäftsführende Ausschuß hat ein_e Sitzung 

des Vorstandes zu. beantragen," wenn das .Wohl des 
Hilfswerks der Evangelischen Kirche in. Hamburg es 

· erfordert. · 
(8) Außer ,d_tesen oder in dieser Ordnung an an

derer. Stelle vorgesehenen oder sonst durch Beschlüsse 
des Vorstandes noch zu bestimmenden Fällen sowie 
vorbehaltlich anderer kircheng~setzlich notwendiger 
Genehmigungen bedarf der Geschäftsführer der Ein
\yilligung des -geschä'ftsführenden Ausschii..Sses zur 
Vornahme folgender Handlungen:· · · 
a) Beschlußfassung über Veranstaltungen, Samm

lungen und sonstige ,Maßnahmen zur -Beschaffung 
von Mitteln, -

b) Erwerb, Verä_ußerung, Belastung, Pachtung oder. 
Verpachtung von Grundstücken oder grundstücks-
gleichen Rechten, . 

c) Berufung von ·Mitarbeitern in· verantwortlichen 
und wichtigen Stellungen, , 

d} Aufnahme von Anleihen; die nicht aus Mitteln des 
laufenden oder des folgenden Rechnungsjahres zu~ 
rückerstattet werden können und die u ebernahme 
von Sicher.heitsleistungen hierfür, 

· e) Festsetzung · qes Haushaltsplanes und Genehmi-
gung der Jahresabrechnung, ' 

f) -Beantragung außerplanmäßiger Mittel bei qer 
Landeskirche. . 
(9) Der geschäftsführende Ausschuß entscheidet 

mit. einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse zu Ziffer 
(8) d) können nicht gegen die Stimme des Vorsitzen
den oder seines Stellvertreters gef_?ßt _w.erden. · 

~ 10 
(1) Der Bevollmächtigte leitet das Hilfswerk Er 

wir.d vom Landeskirchenrat bestellt ·und soll möglichst 
diesen angehören_ Er beruft und leitet die Sitzungen 
des Vorstandes und des geschäftsführenden Aus_
schusses. Er ist dem Landeskirchenrat für die Er
füllung der dem Hilfswerk gestellt.en Aufgaben· ver„ 
antwo,rtlich. 

(2) Gegen Beschlüsse des geschäftsführenden Aus
schus~es, ,dk ini Widerspruch zu seiner ausdrücklich 
dargelegten- Auffassung .gefaßt sind; kann er mit auf
schiebender Wirkung -die Entscheidung des Vorstan
des .anrufen. Tritt der Vorstand seinen Bedenken 
nicht bei, kann er mit aufschiebender Wirkung den 
Landeskirchenrat anrufen. 

(3) ·.In dringenden Fällen ist der Bevollmächtigte 
berechtigt, Angelegenheiten, die einem Beschluß· des 
geschäftsführenden Ausschusses vorbehalten sind_. 
vorweg .zu ents_cheiden. Er ist j~·doch verpflichtet: 
diese Entscheidung dem g_esch.äftsführenden Ausschuß 
in der nachsten _Sitzung zur Billigung vorzutragen. 

seiner Behinderung wird er durch 
c+~•l l'•:TPt•1·rr•,e1te!11Lu~u. Vorsitzenden des Vorstandes in 

vertreten.\ 
\ 

\ 

Hilfswerks ·mit ·gleichen Befugnissen 

§ 11 
(1) De~ Geschäftsführer des Hilfswerks fÜhrf mit 

Hilfe des Ha\upi:büros die Geschäfte nach dies.er Or1~-
11u11g sowie d1.en Beschlüssen des. VorsfaP-des und des 
geschäftsführJ

1
nden Ausschusses. Er vert.dtt das Hilfa

~erk und ~~n~_it die Evang.-Ii:th. K~rche h::i. .!f ambur
g1schen Staace µ.n Angelegenheiten des Vermogens ·des 
Hilfswerk~ in\ gerichtlichen und ·,außergeri~htlichen 
Angelegenheiten. · · 

1 . 

. Er ~a~. alle .!l1t~ßnahm~n zü ergreifen, die geeign.et 
,s~nd, emer mogJ1chst wirksamen Arbeit des Hilfs

. werks ·zur U eber~f.rindmig der gegenwärtigen Nöte zu 
. dienen. Hierzu .fo~lt er sich in ständiger Verbindung
mit den _Arbeitskr\~isen und rna~ht unter Auswirkung 
der· hier vorliegencien Erfahrungen unid· A_nregungen 
dem Bevollmächtigi1en, dem er alle vfichtigen Ange
legenheiten· vorzutra\'.Sen _hat, Vorschläge ·für die wei
tere .f\usgestaltung d\rr Arbeit. Er führt den Schrift
wechsel (fes_ Hilfsvver~.s, soweit der Bevollmächtigte 
sich -diesen nicht selbst," vorbehalten hat. . 

Er wird vom Lande::skirchenrat auf Vorschlag des 
Vorstandes berufen-. 'l · . · . 

(2) Die Mitarbeiter, des Hauptbüros werden vorµ 
Geschäftsführer:. des H~lfswerks im Rahmen des von. 
der. Landessynode· gen~hmigten Haushaltsvlans be- -

. rufen. Di_e Einstellung\ leitender lvHtar·beit~r bedarf 
der Zustimmung des ges:chäftsführenden Ausschusses. 
Ihre BeruJung in ein :E'.eamtenverhältnis erfolgt auf 
Vo:rschlag ·des Geschäftsführers 1?-ach Z ustimn.1 ung -des 
geschäftshl.hrenden Auss.ch.usses durch den Landes-

. kirchenrat. 
(3) Urkunden, welch'? Dritten gegenüber eine 

Verpfli-chtung oder welchf ·eine, Vollmacht enthalten, 
sind namens des. Hilf.swerk:s der Evangelischen .Kirche 
in Hamburg vom Geschäfisführer ·zu vollziehen und 
mit Dienstsiegel zu versehen.· 

§ J2 
(1) Die Einnahmen un.d Ausgaben . .des Hilfs

werks sind für eil~ J aht .auf einen Haushalts.plan zu 
bringen.. Der .Entwurf des Haushaltsplans für das 
kommende Jahr ist spätestens drei l\llÖnate vor Ab
lauf des· Haushaltsjahres ·dem geschäftsföhre:.1den 
Ausschuß vorzulegen. · 

(2) Der Personal- und Sachetat des Hauptbüros 
wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten durch 
den landeskirchlichen Haushaltsplan getragen. 

(3) U eber Einnahmen und Aus.gaben, über Ver
mögen und Schulden wird nach den Grundsätzen der 
landeskirchlichen Buchführung Red1:n.ung gdegt. Die 
·Rechnung wird von der Kirchenhauptkasse bz„,v. ckren 
Revisionsabteilung geprüft · 

§' 13 
(1) Die Atbeitskreise· in den Gemeinden sind Ein

richtungen der Kirchengemeinden. Sie werden gdeiü:t 
durch einen vom Kirchenvorstand berufenen Arbeits
kreisleiter, der möglichst dem Kirc;.henvorstand anz.~-
hören soll. . · 

(2) Die . Arbeitskreise· der Gemeinden sind be
rufen, die .gesamte Liebestätigkeit des Hilfswerks, so·· 
weit sie nicht ausdrücklich zentralen Stellen vorbehal
ten ist, wahrzunehmen. Sie sollen unter weitg~hender 



 ·eigener Verap.twortm1g mit lebendiger h~itiati're ar- der Evang .. Kirche in. Deutschland stehen, haben die 
beiten, um ·den Kreis der Hilfsbedürftigen: zu e1~fassen Möglichkeit, diese Gemeinschaft ·auch im Bereich -des 
und ihm so wirksam wie möglich seelisch u~~~d ma- Hilfswerks der ;Evangelischen Kirche in Hamburg ein
teriell zu helfen. Dabei ist kein Unterschi;~d :nach der zugehen .. Die hierfür getroffene!?- Vereinbarungen be
konfessionellen, politischen oder .volkHche~.1.~ Zuge- dürfen der Bestätigung durch ·den Landeskirchenrat. 
hörigkeit der Hilfsbedürftigen zu m~ch,en. · · (2) Die diakonische Gemeinschaft mit den Hilfs-

(3) 'Die Arhcitskreise bedienen si~h ·eines nach werken.der ·Freikirchen im hamburgischen· Staate trägt 
den vorliegenden Bedür~nissen· zus,am:rx1engesetzten den Namen 
und verzweigten.· Kreises von ehreJ;tamtlichen Helfern, „Das Hiifswerk .der Evangelischen Kirchen 
für deren fo~:tlaufen.de Unterrichtung ·: regelmäßige in Hamburg". 
Zusammenkünfte durch die dem. V 01:stand ange- (· ... ) n· H l,f l d F k h . d b h .J ie i swer <e er rei irc en sin erec -
hörenden· .Vertreter der Kirchenkrei:>e und der . tigt, gemeinsam einen Vertreter in den Vorstand tu 
Propstej.C!n einzu:berufen sind. Zu dies.er! ist auch dem entsenden (§. 7 Ziffer (1) c)). 
Hauptoüro eine Einladung. zuzustellen . 

.(4) Die Mitarbeit im Hilfswerk al~ einem .diako- § 16 
:n:schen Werk ,der Kirche ist für sämt1.iche kirchlichen . Im Falle der Auflösung des Hilfswerks der Eyan
Amtsträger selbstve-rständliche Pflicht. ' gelischen. Kirche in Hamburg ist das Vermögen aus

schließlich kirchl!chen, ·mildtätigen oder gemein-
§ 14 'nützigen Zwecken zuzuführen. 

(0. Das Vermögen des Hilfsw·erks der Evange~ § 17 
lischen Kirche ·in Hamburg ist ein ZweckvermÖgen der Diese Ül'dnung tritt mit ihrer Verkündigung in 
Evang.-lutli. Kirche im I--famburgischen Staate. Es dient Kraft. Gleichzeitig wird die bisherige, in. G.V.M. 
ausschließlich und unmittelbar l~irchlichen, iemein- · Nr. 2/1947, Abs.chnitt II, Ziffer 2, veröHentliehte „Ge-
nützigen und mildtätigen Zweckrn. · schäftsordnurig ·des · Hilfswerks 1der Evangelischen.„

(2) Das Verrµö.gen wird namens der Evang.-luth. · K~rche in Hamburg(( .außer Kraft gesetzt. 

Kirche im Hamburgischen Staate vom Hauptbüro und . 2. Bezahlung der_ Vertreter vo~ Kirchenmusikern. 
den Arbeitskreisen des Hilfs-li'r.;erks verwaltet. Es ist 
jedoch alljährlich in -den Ve.rmögensnachweis der. Der · Landeskirchenrat hat in seiner Sitzung am 
Kirchenhauptkasse aufzunehmen; ausgehommt?n hier- ·s. November 1949 ·beschlossen,· die Verordnung über 

d d b · die Bezahlung -der Vertreter von Kirchenmusikern 
von .shi ie Werte der.Lager '.estände. (GVM 1943, Seite 69) mit \Virkung. vom 1. Dezember 

§ 15 1949 wie folgt zu ergänzen: . 
(1) Hilfswerke kirchlichet Gemeinschaften, die „Vertreter, die noch kein A:bschlußexamen nach-

gemäß „Kirchengesetz zur vorläufige11 Ordnung des weisen können, und noch in der Ausbildung der 
Hilfswerks der Evangelischen Kirche in Deutschla11.d" Kiichenmusikschule der Hamburgischen Landeskirche 
§ 13, in diakonische;r: Gemeinschaft mit dem Hilfswerk· stehen, erhalten je Amt monatlich 50,- DM." 

/ 

Il.. ·von der Landessynode 

IIt Aus der kirchlichen·i\rbeit 
1. Theolog~sche Prüfungen. 

Vor dem Prüfongsamte der Haniburgischen Landes
. kirche haben .nachstehende Kandidaten der The:ologie 

unter dem Vo~sitz von Land1:sbischof. D. Dr. Schöffel · 
das l. theologische Examen gemacht und bestanden: 

am 27. 7. 1949 ·Harald Bertheau, 
· Gerhard Reinke; 

das Thema der wissenschaftlichen Arbeit "lautete: 
„Die Lehre von der Erbsünde nach röm.-katl1~, 
lutherischer, reformierter Lehre"; 

I 
am 20. 10. 1949 Kurt- E. Andersen~ 

Dr. Heinz-Dietrich Groß, 
Alfred Krüger, 
Herbert Rosenau; 

das Thema der wissenschaftlichen· Arbeit lautete: 
„Die Bedeutung der „Uroffenbarun.g" und der 
Alttestamentlichen Offenbarung .in der Theologie 
von Paul· Althaus auf Grund seines Buches: „Die 
christliche Wahrheit". 

2e Ein~;eihutng der l\T otkirche St. Martinus 

~n Eppe:miorfc 

Am 3. Advent, 11. Dezember 1949, wurde in der 
Kirchengemeinde Eppendorf die mit' Hilfe des Luthe-

. :rischen Weltbundes erbaute Notkirche St. Martinus 
von Landesbischof D. Dr. Schöffe! im feierlichen 
Gottesdienst geweiht und ihrer Bestimmung über
geben. 

I~ Mitteilung~n 
1~ 4®/eige Schuldversch:re:ilbungen des Umsdmldtmgs

verbandes deutsd:ller Gemeindeirn. 
Nachstehend wird eine Bekanntmachung des Treu-

händ.ers des Uinschuldunigsverbandes deutsch~r Ge
meinden im Vereinigten Wirtschaftsgeb.iet, Bam-

·. burg 1, Fer.cÜnandstraße 75,. den Kirchengemeinden 
weitergegeben: ·'- . 

Mit Zustimmung der· Aufsichtsbehörde werden 
nach Maßgabe der vorhandenen Einlösungsmi~tel die·
Halbjahreszin~scheine der 4 °/o Schu1dverschreibungen 



Grund des „Gesetzes über -die Rentenl;>ankgrund
. schuld vom 11. Mai 1949" - Steuer- µnd Zollblatt 

U mschuldimgsverbandes deutscher Gemeinden 
den Fälligkeiten am t. 10. 1948 und 1. 4. 1949 ab 

10. 1949, wie folgt, eingelöst:. Nr. 22, Seite .166 - -das Recht erhalten, von Grund
Einlösungbetr~g . eigentümern, die landwirtschaftlichen, forstwirtschaft
(ohneAbzugvon liehen oder gärtnerischen Zwecken -dienende Grund~ 
; Kapitalertrag" · stücke besitzen,. RenteribahkgrunidscJmldzinsen einzu-

aufgedruckter 
Zinsscheinbetrag 

steuer) zie:hen. Für -die Grundeigentümer besteht Zahlungs-
je Fälligkeit verpflichtung vom 1. April 1949 ab. Die Zinsen sind 

RM DM am l. April und am: l. Oktober jeden Jahres, und zwar 
A 2,- 0;10 auf die Dauer von ·10 J ahrt;!n zu zahlen. Ist der Grund-
B 4,- 0,20 eigentümer eine Religionsgesellschaft, so ist sie von 
C 10~~- · OSO der Zahlung befreit, wenn sie die .Grundstücke selbst 
D 20,-;- 1,- landwirtschaftlich oder gärtnerisch ·bewirtschaftet. 
E 100,- 5,- Sind die Grund~tücke von einer Religionsgesellschaft 
F 200,- 10,-- _zu diesem Zweck verpachtet, so sind Eigentümer und 
G 400,- 20,--;- Pächter als Gesamtschuldner zahlungspfüchtig. Es 
H 1000,-.·- 50,- · zahlt in diesem Falle· die Kirche ein Viertel, .der Päch~ 
J 2000,- 100,- ter drei Viertel .der Zinsen. 
An de.r Einlösung nehmen nur effektiv vorhandene.. Diese Lastenverteilung ist jedoch nur anzuwenden, 

Zinsscheine teil. Zinsscheine zu Schuldverschreibun- falls zwischen der Kirchengemeihde und ·dem Pächter 
gen ohne Li~fe·rbarkeitsbescheinigungen, oder· bei . Abmachungen übe·r die Verteilung der sonst üblichen 
denen die Vora.ussetzungen für -die .Ausstellung von Grundstücksbelastungen nicht .getroffen worden sind. 

_ Lieferbarkeitsbe:scheinigungen nach den hierfür gel- Die F~entenbankgrun-dschuldzinsen. gehören zu den 
tenden Bestimmungen ni~ht gegeben sind> bleiben von öffentlichen lasten und Abgäben. Sind diese z. B.' in 
der Einlösung bis auf weiteres ausgenommen. E~enso . einer besonderen Abmachung vom Pächter ganz über
können nur Zinsscheine berücksichtigt werden, für nommen, so ist er auch. zur Zahlung der volle!). R~nten
welche hinsichtlich· -der Auszahlung de'S Einlösungs- . bankgrundschu1dzinsen verpflichtet. 
betrages keine Beschränkung nach Militärgesetz Sovveit solche Abmachungen nicht bestehen und 
Nr. 52, I, 1, f (abwesende Eigentümer) in Verbindung daher die Kirchengemeinde zur Uebernahme eines 
mit § 26 Absatz 2 des· Mili~ärgesetzes Nr. 63 (UG) Yiertels der Zinsen. ve~pflichtet' ist, sind die B~träge 
(für die französische Zone Verordnung Nr. 160) be- au$ den Pachteinnahmen zu zahlen. Es empfiehlt sich 
steht .. Sofern die Zinsscheingläubiger ihren ständigen für die Kirchenger,n~inde, die f$eträge de~ Zinsbeschei
W ohnsitz n~chweisbar in W e s t berlin haben, kann des zunächst- voll· zu zahlen,. die Anteile der Pächter 
in Anwendung der 18. Durchführungsverordnung zum von diesen wie-der· einzuziehen und auf· dem Konto 
U mst~llungsgesetz die Einlösung de-r Zinsscheine in für Pachterträge zu vereinnahmen. 
der w-eise vorgenommen werden, daß der Zinsschein- Die Höhe des· eingesetzten Einheitswertes ist an 
erlös entweder · Hand ·des vorliegenden Einheitswertbescheides zu 
1. einem gemäß § 26 Abs. 2 des Umstellm.J,gsgesetzes prüfen. . 

gesperrten Konto des Berechtigten bei einem Geld- Den Kirchengemeinden des Landgebietes wird 
institut im Währungsgebiet gutgeschrieben, empfohlen, sich ·das Steuer- und Zollblatt Nr. 22/1949 
oder . „ zu beschaffen. Der Verkatif des Blattes liegt -bei der 

2. ·auf .dem übliche·i-i U eberweisungswege dem Gläu- Heinrich Bau~r Verlags-Vertriebsgesellschaft m.b.~.;. 
biger nach Westberlin überwiesen viirid. Hamburg· 1, Schützenpforte 11, Ruf 3215 61/62. 

Die Vorlegung der Zinsscheine zur Einlösung hat bei 3. Nachforschungen nach. kirchlichen Kunst- und 
der Kasse der Treuhandverwaltung ausschließlich über Kultu.:rgegen.sfänden, die an M~seen ausg.eliehen sind. 
Zahlstellen oder sonstige .Kre-ditinstitute zu erfolgen„ · 
bei welchen auch .Einzelheiten hierüber e~fragt werden Die Kirchen in -der Ostzone führen gegenwärtig 
können. $pweit bei abgelaufenen und noch nicht er- . Nachforschungen in ·.den Gemeinden und Museen 
neuerten Zinsscheinbogen einlösbare Zinsscheine in 'durch; um· einen vollständigen U eberblick über die 
den Erneuerungsscheinen (Talons) liegen, sind -die z. Zt. von den Kirchengemeinden an Muse·en ausge- · 
Erneuerungsscheine vorzulegen. liehenen.Kunst- und Kultg·e·genstände jeder Art„ (Alt.ar

schreine, plastische Einzelfiguren, auch wenn trümme·r-: 
Für die vor dem 21. 6 . .1948 fällig gewesenen und haft, Gemälde, Kelche, Zinngerät, Taufgestelle und 

noch nicht bedienten Zinssche:ine wird di~ Festsetzung de·rgleichen) zu erlangen. Um das Eigentumsrecht der 
der Quot~J;l. nach Maßgabe der verfügbaren Einlö.:. Kirche an Kunst- und Kultgegenständen klarzustellen 
sungsmittel dµrch :die Aufsichtsbehörde in Kürze er- und zu wahren, sind vollständige 'unterlagen von 
folgen; entsprechende Bekannti;nachungen zur. Vor- ausschlaggebender Bedeutung.· Den Kirchenvorstä·n-
legung .der Zinsschein_e we·rden alsdann ergehen. den wird daher ·auch dringend empfohl,en-, ent-

2. Rentenbankgrundschuklzinsen- - Sch:reiben des sprechende: Feststellungen durchzuführen und fol-
Landeskirchenrats vom 25. Oktober 1949 -- gende Fragen zu beantworten: 

Ki ~3/859. 1. Sind Gegenstände ausgeliehen worden? 
Der "\Virtschaftsrat hat ein „Gesetz über die Land- 2. Um welche Gegenstände handdt es sich? 

wirtschaftliche Rentenbank vom 11.· Mai 1949" - 3. Wann sind ·die Ge.genstände ausgeliehen?· · 
Steuer-'µnd 2;ollblatt Nr. 22, Seite' 163 - erlassen, die 4. An wen erfolgte die Ausleihung? 
zur Beschaffung und Gewährung von Krediten für · 5. Welche Vereinbarungen wurden bei der Aus" 
die Landwirtschaft errichtet ist: Die B';lnk h~t auf . leihung getroffen? · 



6. ;!f ;;ti~~ Leihvertrag vor? W anri iSt er aus- lich~;'Q~d,~ili! ~~~e;::;:i. is
1
tn e~7:~,:r~~f :~g;~~h!

In dder, deinzureichenden N achweisung sollen Gegen- Anhang .findet sich 'zunächst das Spruch- und· Liedgut
stän e, · ie inzwischen wieder in die Hand d~s Eigen- zu jeder Frage, sodann eine Katechismusgeschichte· uµd 
tümers . zuriickgegeiben worden· sind, nicht .·verm,erkt schlie1ßlich eine Bibelkunde. Einer· Teilauflage ist
werden. Dagegen soll besonders -darauf geachtet wer- außerdern ein 32seitiger kirchengeschichtlicher Anhang
den, daß auch weiter zurückliegende, vielleicht schon für die Gemeinden· im -Rheinland aus der Feder von
in Vergessenheit geratene. Ausleihungen mit erfaßt Lic. Klugkist-Hesse angebunden, Aeußerlich zeichnet
werden. In Zukunft soll regelmäßig über alle Aus- sich ,die im festen Halbleinenband dargebotene Aus
leihungen und Rückgaben berichtet werden, -damit die gahe d~1rch Zweifarbendruck und die Ordnung ·des
Verzeichnisse auf. dem Laufenden gehalten werden. Textes nach Sinnzeilen aus, wodurch U ebersichtlich-

Es wird .gebeten, .dem Landeskirchenrat bis. zum keit und Verständnis des Textes wesentlich gefördert
28. 2. 1950 ·entsprechende Mitteilung zu machen. Fehl- werden. · 

anzeige ist erforderlich. Der Preis der. Ausgabe, auch .der mit rheinischem

4. · Kirche:nmusiksclude der Hamburgisch.en · An,hang, kostet 2,- DM zuzüglich Postgebühren. Be-
Landeskirche. stellungen werden an das Lippische Landeskirchen-

Die nächsten Abschlußprüfongen finden ab Mitte am! :in Detm.old, Hornsche Straße 44, erbeten. 
März 1950 statt. Die schriftlichen Zulassungsgesuche· 

. (vgl. § ·4 .der Prüfungsordnung) sind bis. zum 15. Fe-' 6 •. Pol:Üdi11Isch~Svrechst~uidediir unbemittelte Kranke.
bruar 1950 über qie Leitung· der Kirchenmusiksc4ule · · · · · · - · · -
an den Vorsitzenden des Prüfungsamtes; Oberkirchen- Das· Amalk-Sieveking-Kiankenhaus hat ab 1. De-
rat Hauptpastor D. Knolle, zu richten. , zember · 1949 : iin Rautenbe_rg - Krankenhaus, An der

Aufo.ahmegesuche für das am 1. April 1950- be- Alster 25„ ·u:hter ·der Leitung von. Professor Dr. med,
ginnende neue Schuljahr sind bis zum l. .März J950 an.. ~-~~~tJ,??ii~:bi_ri~ :~o-~il~~h~~!'che' Sprechstu_nde für unbe
die Verwaltung der Kirchenmusikschule (Ha:rp.burg 39, _ mi_~-~elte}~~~~~k~ .. e.~~~':r~c~1t_~t~ . 
Goldbeckweg 4) einzureichen .. Hier_ sfod a:uch. da·~·; . ~me~hi:~it:„_·:_-.,M;o.ntag· .bis S~mnabend von 10 bis
Aufnahmeformblatt und die Schulordnung (m-i~ Prü-. '?l~J)Jp.<:J;1elefon_::,)$.;l6"71.„Für. ärztliche Beratung ent-
fungs- und Schulbestimmungen) abzufordern... st~.hep_:ke+·M„· X~P~ten~. :: .·: 

5; Heid~lberger Katechismus. ·. · · ·, --:, ,:.· 
Als Hausdruck der· Lippischen Landeskirche ist vor „ „:.:7~::-..ßu~~s'~hl~Bcam .H~iHgabend und Silvester.· 

kurzem die große Ausgabe des „Heidelb~rger Kate-: ·„. :·: -: :('Beteit_s. dutch: Rüildschreiben mitgeteilt.) 
chismus" in ·zweiter ·durchgesehener Aufläge ·erschie:-' · ··Die -BiltÖ'räuni.e„.des ,Landeskirchenrats bk~iben am
nen. Die erste Auflage war 1938 zum Gedächtn1s der 24.'·~_nd· 3J. )?:e,zeniber 1949 geschlossen. 
vor 375 Jahren veröffentlicht~n Erstausgabe des · 
Heide1lberger Katechismus erschienen und sehr bald 
v-ergriffen. Die Neuerscheinung begegnet ·ohne Frage 
einem .dringenden Bedürfnis. (Siehe Seite 47) 

V„ · Personalien:· 
1. Ausschreibungen. vorstand z. H. Pastor Saenger, Siek über Trittau

a) Die hauptberufliche Kirchenmusikerstelle der (Be~.". Hamburg). . 
Kirchengem~inde Hamburg,- Schneisen (Propstei . . c) Die· hauptberufliche Kirchenurnsikerstelle in d~r
Pinneberg) wird zur baldigen Besetzung, spätestens Kirchengemeinde Plön (Osthofateii1) wird zur Wieder
zum 1. April 195Q, ausgeschrieben. Die B_esoldung er- . besetzung ab 1. 4. 1950 e1rneut ausgeschrieben. Bevor
folgt nach Vergütungsgruppe VII der TO. A, . zugt werden Kircherü:nusike;r, die befähigt µnd bereit
. Bewerber, welch~ die ,Voraussetzungen für die Be- sind, in der Jugendarbeit und im sonstigen Dienst an
schefoigung ~·über ihre Anstellungsfähigkeit e;r.füllen der Gemeinde mitzuwirken, Die Vergütung soll nach
(d. i. Mittlere ~rüfung), reiehen ihr Gesuch mit alletn Ver.g4tungsgruppe VII TÖ. A erfolgen. 
erfoiiderlichen Unterlagen . (Lebenslauf, Zeugnisab- Bewerber mit de·r. Mittleren oder Großen bzw.
schriften usw.} bis zum 30. Januar 1950 eill an den Staatlichen ·Prüfung wollen ihr Gesuch unter Dar
Kirchenvorstand, Hambur.g _ Schnelsen, WähHngs- legui1g der Vorbildung und unter Beif.üg~ng· ihres
allee 17. · Lebenslaufes, von Zeugnissen und sonstigen Unter-

lagen bis zum 31. 1. 1950 einreichen 1an den Kirchen-
- .b) Die nebenberufliche Kirchenmusikerstelle in der ,vnrstan.d der Kirchenge1heinde Plön, z. H. Pastor

Kirchengemeinde Siek (Probstei Stormarn) ist frei. Thomsen, (24b) Plön, Markt 24. 
und soll baldmöglichst wieder beseht werden .. Die 
Jahresvergütung beträgt 1200,-· DM. Bewerber, 2. W~hlen nn.d E:linfiih:rungen. «. 

welche die Voraussetzungen für die Bescheinigung B a) Der Kirchenvorstand-der Hauptkirche St. Michaelis
oder C über ihre Anstellungsfähigkeit erfüllen (d. i. wählte in seiner Sitzung am 6. November 1949
Mittlere oder Kleine Prüfung), wollen ihr Beiwer- Pa·stor Herbert Be t.t in „ im abgekürzten \,\! ahl-
bungsgesuch mit den erforderlichen U :Üterla.gen bis · verfahren ·einstimmig zum Pastor der. Gemeinde.
zum 30. Januar 1950 einreichen an den ·.Kirchen- Der Landeskirchenrat hat Pastor Bettin zum 1. No-



$emeinbe 

I. Hauptki:rch~nkreis 
· t <St. c.pettt •..•.•••..•.••. 
2. <St. 91i'fo!at. ..••..••. ~' •• 
3. E5t. ~atpeti·inen ...•.•.•. 

<5tubentengem .•.. ~ ••••••• 
4." .E5t. ~Wobi .• · ..•••••••• 
5„ E5t~ 9JUcf)etefü3 •.•.••• ; •• ' 

II. Westkreis 
6. E5t. c.l,)auli 6iib~ ••••••.• 
7. ®artei:l'.l~of ...•••••••••• 
. 8. E5t. .:,Pauli 91ot:b ••...••• 
9. ~lufet·fte().=ill~m ••.•••.••• 

10. <.tljriftushitdje ••••••••••• 
11. 21:;ioftelkh:d)e •••.••• ; ••• 

. 12. E5tep1)anu\3 .•••••• „ „ „ 

. 13. .Si(tt).)efte()ube ••••.•••••• 
14. 2.lnbceas . -. •.•••••.••••. 
15. S>_of)efuft-.••..• -. ••.••••• 
16 •. ·Cfpµet:tbotf .. ,' •• : .••••••• 
17. <füof3=CJ3oi:fte! •••••.••••• 
18. ®tntetf)ube ..• · •.••• , •.•• 
19. 91ot:t„·®tntetf)ttbe ..•••. 
20. 2.l!ftet:botf- Dljlsborf ••• 
21. g:u()fsbiittel. ...•..••••••.• 
22~ ~!ein=CJ3ocfter· .••..••••• 
23. ~angenl)ocn, 2.lttsgai: •••• 
24. E5t. Süi:gen •• „ „. „. „. 

III: 0 stkreis 
25. 6t. illertrilb •••.. , •• „ „ 
26 • .Uf)lenf)orft •••• M •••••••• 

27. <fübef='Jiebensfücf)e ••.•• 
2 8. <.fübel='X3erfö()nungi3füd)e . 
29. ~Ut·CJ3acmbef ••• ~ •••••. 
30 •. ®eft=CJ3acmbef. ••••••••• 
31. 91otb=CJ3armbef ••••.•• ~ •. 
32. S>att;fof) .•.•••••••••••. 
33. S>amf>utg=illurnoecg •.•••• 

IV. Siidkreis · 
34. 6t. meoi:g, 6ttftsfüd)e ••• 
35. CJ3ot:gfelbe ••••• „ ... „ .. 
36. 6t. 2.lnnen •• : • •••••••. 
37. S>anun ••••••••••••••••• 
38; 6iib=.5'.>amm •••••••••••• 
39 . .5'.>0tll •••••••••••••.••••• 
40. 6t. ~1)omal3 ••• .-.•••••. 

'41. 'X>ebbe! •••••••••••••••• 
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.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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V. Kreis Berged_orf 
42. ciJetgeborf •••••••• „ .... 
43 •. illeeftf)ad)t. · ••••...•••••• 
'44. 2.lftengatnme •••.•••••••• 
45 • ~ttcf)n>etbei: •.•••••••••• 

. ~ . 

46. 91eucngamme .•••••••••• 
47. G:ui:sract: •.••••••••••••.• 
48. 2.lllet:mö()e ..• ~ .•••• · ••••• 
49. CJ3Hf\tlecbet: .••••.••••••• 

. 50. 91ettefnbui:g·. „ .... „ ... 
51. Sinoocf(eet. • •..••• „ „ 
52. S)cf)f en\tlet:bet ••••••••••• 
53. Sinoot:burg ••••••• · •••••. 
54. 'Jtnfonll>ecbet ••••••••••• 

VI. Kr. Amt Ritzebiitt 
55. 9·ut;ebüttel „ „ „ „ . „ „ 
56. fütoben ••••••••••••••• 
57. s:Döfe ••••. · ••••••••• •• • • 
58. E5c1()fenbutg ••••••••••••• 
59. ~rt=G:u~f)etl>en •. ,' •••••••• 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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VII. Anstalt. u. ~apell en 
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vember 1949 in dieses Amt berufen. 
Pastor Bettin· wurde am 1. Adve·nt, 27. November 
1949 durch Landesbischof D. Dr. Schöffel in sein 
Amt eingeführt. Landesbischof D. Dr:·. Schöffe! 
legte seiner Einführungsrede J es. 60, 1 zugrunde 
und pre·digte über Luk. 1, 68-79. 

b) Pastor Heinz M ü 11 er, erwählter Pastor der 
Kirchengemeinde M o o r f'l e e t , wurde am 2. Ad
vent, 4. Dezember 1949, -durch Landesbischof D. 
Dr. Schöffe! in sein Amt eingeführt. Landesbischof 
D. Dr. Schöffel legte seiner Einführungsrede Luk. 
12, 35-37 zugrunde~ Pastor Müller predigte über· 
2. P efrus 1, 3-:-11. 

c) Am. 3. 'Advent, 11. Deze~ber 1949, wurde· Pastor 
.Erich Maat z durch Oberkirchenrat D. Knolle· In' 
sein Amt als Pastor am K r a li k ·e n h a u s W i n -
t er m o o r eingeführt. .Oberkirchenrat D. Knolle 
legte seiner Einführun.gsrede Psalm 85, 9 zugrunde,' 
Pastor Maatz predigte übe:r Matth.-11, 2-10. 
:;. Beauftragungen, Erll:emmngen, Versetzungen. 

a) Der Hilfsprediger Pastor Ernst Trink~r ist- mit 
Wirkung ·vom 1. November l949 Herrn Pastor 
Schauer zum Die~st im Amalie-Sieveking-Haus zu
gewiesen worden. 

b) Gemeindediakon· Giinter Hetemann wurde· mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1949 mit. der Verwalfong. 
der freien · Diakonenstelle der Kirchengemeinde 

' Bor.gfelde beauftragt. · · · · . 
c) Der Gemeindehelferin· Ruth Wöhrle ist mit Wir

kung vom 1. Novembe•r 1949 ·die Stelle einer Ge
meindehelferin in der Kirchengemeinde St. Andreas 
übertrage·n worden. 

4~ Zuweisung von ·Lehrvikaren. 
Es wurden zugewiesen: 

Vikar Gerhard Reinke zu Pastor Kreye 
Kti'rt Andersen zu Pastor Dr.' Steff.en 
Dr. Heinz-:Dietrich Groß. . 

zu Pastor Zacharias-Langh.ans 
„ 

„ '. Alfred Krüger. zu Pastor B~ldenius · 
Herbert 'Rosenau zu Pastor Dr. Surckau. 

S. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen~ 

. 6. Todesfälle.· 

Nachruf. für den Kir'chenbuchführer Hans Schulz. : 
. Am Vor.abend ·des 1. Advent, 26. November 19491

ist der Kir'chenbt.tchführer .der . Versöhnungskirche,
H~ns Schulz, im 48. Le·b~nsjahr nach kurzer sch~ere~
Kra;nkheit h~imgeruferi. ~ei .dem unheilbaren Cha-
rakter seines Leidens war· es eine Erlösung, . daß er
'heimgehe~n durfte .. Am 13. Februar 190.Z in Berlin ge-
boren, ·fand er schon als lOjähriger innerhalb des
C.V,J.M . . r der Berliner Wilhelmstraße ·den Weg zur
Jungschar. Nach Beendigung -seiner kai1fmännischen
Lehrzeit und , nach U ebernahnie eine•r selbständigen
beruflichen Tätigkeit in Thüringen ward ihm im Blick
auf die Jugend ·clas· Wort „Oie Ernte ist groß, aber
wenige sind der Arbeiter" zu einem entscheidende'n
Ruf in .die ·eivangelische Jugendarbeit. Nach kurz~r
Zurüstung begann e~ .1924 in Erlangen als Jugend
sekretär .eine bald aufblühende Arbeit, aus der er 1929
nach Hamburg in .die Jugendarbeit der Versöhnungs
kirche· berufen war.d. Auch als ihm das· Amt des
Kirchenbuchführers dort übertragen wurde, blieb ·er
weiterhin .der Jugend verbunden. Mit besonderen
Gaben des . Geistes wie ·des Herzens begnadet, ging
es ihm bei' allem . Horchen auf ·die Stimmen· .der Zeit
in Kunst u:rid Literatur immer wieder um das seel-·
sorgerlich~ Anliegen, jungen Menschen den Weg zu
Christus zu hereiten. Auch über die gemeindlichen
Aufgaben hinaus hat er nach seiner Rückkehr aus dem
Kriege a1s stellvertretender Vorsitzender im C.V.J.M.
Ha.mburg und in ·der Evangelis.chen Jugendkammer
tatkräftig mitgea,rbeitet und in zentralen Vertretungen

.'unserer Kirche, wie auch im Vorstand ·der Kriegs-
gefangenenhilfe qie .b.nliegen der Zeit und der .Men-
sehen auf sein Herz genommen. Mit seinem uner7.
warteten und menschlich gesehen viel zu. frühen Hin-
scheiden verliert die Hamburgische Kirche einen ihrer
treuesten' und tüchtigsten Beamten. Wenn er selbst
kurz vor seinem Heimgang bekannte: ;,Ich, sterbe
nicht im Blick auf ·das, :was ich erreicht habe, sondern
nur im Blick auf die Gnade", . dann dürfen wir im
Glauben wissen, ·daß er aufgenommen. ist in die ewige
Advents- i,ind Weihnachtsfreude. 

VI. Berichtig~ngen. ~ 
l Aenderungen im Pastorenverzeichms 19490 

Seite. 7: Dubbels, Hans-Jürgen, aus russischer Kriegs- · 
gefangenschaft zurück; vorläufige' Anschrift: 
Ringelheim/Harz, Hauptstraße 35. 

Seite 7: hinzusetzen: Polwart, Helmut, Dr. (Eilbek) 
4, Pinnasberg 81, Ruf:' 42 28 95; · 
auf Seite 12 unter „Hilfspredi.g.er" streichen. 

Seite 9~ Maatz, · Erich, jetzt: Krank,enhaus Winter
moor. Neue Anschrift: (20a) Wintermoor 
a. d. Cha.usse~e, über Soltau, Ruf: Winter
moor 141 (Michael). · 

Seite 9:. Marquardt, Wilhelm, jetzt; 33, Meister
Franke-Str.aße 5. 

Seite 10: Scholtyssek, Herbert, 'jetzt: 20, Sportallee 68, 
Ruf:. 5918.67. . 

Seite 11: Wendt, Gustav, jetzt: 33, .Meister-Franke:-
Straße 5, I. · · . , . 

Seite· 12: unter ,,Hilfspre.diger": 
Leoziehn,. Robert, aus russischer Kriegs
gefa.IJ.genschaft zurück~. Anschrift: 20, Mel
.dorfer Straße 11, I. bei Steh.n. 

Herausgegeben vom Landeskirchenrat der Evang.•luth. Kirche im Hamburgischen Staate 
Verlag der Agentur des Raunen Hauses G. m~ b. H., Hamburg 36, Jungfei:nstieg 50 I. 

Phönix•Duuik, Hamburg 4. 195. EP 188 600 12. 49 Kl. C 8 1 2574' 




